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(Ba/Hm/JD) "Wir sehen das 

Hessische Ministerium des Innern 

und für Sport in der Pflicht, auch 

innerhalb der Landesregierung die 

kommunalen Interessen stärker im 

Blick zu haben und gegenüber 

den übrigen Ressorts positiv und 

offensiv zu vertreten“, sagt der 

Präsident des Hessischen Städte-

tages, der Fuldaer Ober-

bürgermeister Dr. Heiko Wingen-

feld, nach einem Gespräch der 

Spitzengremien des Verbandes 

mit Staatsminister Peter Beuth.  

Statt in Darmstadt digitale 

Tagung der Spitzengremien 

Eigentlich wollte Präsident Dr. 

Wingenfeld den Kommu-

nalminister in Präsenz begrüßen. 

Oberbürgermeister Jochen 

Partsch hatte seine Kongresshalle  

„darmstadtium“ reserviert und sich 

darauf gefreut, seine Kolleginnen 

und Kollegen aus Präsidium und 

Hauptausschuss willkommen hei-

ßen zu dürfen. 

Corona-Omikron führte dazu, die 

Präsenztagung auf den April zu 

verschieben. 

Vier wichtige Themen 

Der Hessische Städtetag hatte mit 

dem Minister vier wichtige The-

men abgesprochen. Nach seinem 

Dank für die Einladung nahm 

Staatsminister Beuth zu den ver-

einbarten Feldern in einem 

Impulsvortrag Stellung. 

Corona   

Der Minister zeigte sich verhalten 

optimistisch: Trotz der hohen Fall-

zahlen durch Omikron bestehe – 

mit Blick auf die Situation in ande-

ren Ländern – die vorsichtige Hoff-

nung auf eine Entspannung der 

Lage in den nächsten Wochen. 

Von besonderer Bedeutung bleibe 

weiter die Impfung.  

Im Rahmen der Montags-Spazier-

gänge seien am Montag, 24. Ja-

nuar 2022, hessenweit 19.000 

Menschen gegen die Corona-

Maßnahmen – zumeist im Rah-

men nicht angemeldeter Veran-

staltungen - auf die Straße ge-

gangen.  

Versammlungsbehörden und Poli-

zei arbeiteten erfolgreich zusam-

men, um die Versamm- 

lungsfreiheit zu gewährleisten.  

 

...Fortsetzung nächste Seite... 

Innenminister in der Pflicht, die kommunalen          

Interessen stärker im Blick zu haben 

Präsidium, digital 

Blick in den Bildschirm: Präsident OB Dr. Heiko Wingenfeld schaltete sich aus dem Fuldaer Stadtschloss zu. Innenminister 

Peter Beuth diskutierte mit Präsidium und Hauptausschuss von seinem Schreibtisch im Innenministerium aus. 

Bild: Stadt Fulda Bild: Innenministerium 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-brigitte-baum/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(Ba/Hm/JD)  

Beuth richtet Dank an den 

Hessischen Städtetag 

Staatsminister Peter Beuth be-

dankte sich beim Hessischen 

Städtetag ausdrücklich für die 

Umfrage, welche der Verband bei 

seinen Mitgliedern zu den Corona-

Versammlungen durchgeführt 

hatte.  

Kommunale Finanzen 

Staatsminister Beuth bot an, in 

Gesprächen mit dem Hessischen 

Finanzministerium jederzeit unter-

stützend tätig zu werden, um die 

Finanzausstattung der Kommunen 

zu sichern.  

Im Jahr 2010 hätten noch 90 Pro-

zent der hessischen Kommunen  

hohe Jahresdefizite verzeichnet. 

Er verwies auf den Herbsterlass 

und das große Engagement der 

Kommunen. So habe es bis zum 

Jahr 2018 gelingen können, dass 

nahezu alle Kommunen einen 

ausgeglichenen Haushalt aufwei-

sen.  

Online-Zugangsgesetz (OZG) 

Der Staat sehe sich immer wieder 

der Kritik ausgesetzt, bei der Digi-

talisierung versagt zu haben, so 

der Minister. Richtig sei, dass die 

Digitalisierung noch nicht so weit 

vorangebracht worden sei, wie es 

eigentlich notwendig wäre.  

Deshalb bestünde großes Interes-

se, dass das OZG bis zum 

31.12.2022 umgesetzt wird, mit al-

len Schwierigkeiten, die damit ver-

bunden sind. Es sei dringend er-

forderlich, dass die einzelnen Leis-

tungen fristgerecht fertiggestellt 

werden. 

Katastrophenschutz 

Sein Ministerium, so Beuth,  habe 

die Flutkatastrophen in Nordrhein-

Westfalen und Rheinland-Pfalz  

auch im Hinblick auf künftige län-

derübergreifende Einsätze nach-

bereitet. Für Hessen gelte, dass 

die Zuständigkeit und Verantwort-

lichkeit vor Ort bei den Bürger-

meisterinnen und Bürgermeistern 

liege. Deshalb habe das Land im 

Rahmen mehrerer regionaler 

Informationsveranstaltungen die 

Aufgaben im Gesetz aufgezeigt. 

Vor Ort müsse man sich fragen 

und überprüfen, ob man auf eine 

Katastrophensituation richtig vor-

bereitet ist. Das Land Hessen hat 

in den letzten 15 Jahren mehr als 

70 Millionen Euro in die Aus-

stattung des Katastrophen-

schutzes gesteckt. Bei der einheit-

lichen Stabssoftware sei nun er-

freulicherweise ein Durchbruch 

gelungen.  

Zum Thema Warnung sei neben 

der SMS Warnung auch der Alarm 

über Sirenen weiter wichtig. Es sei 

notwendig die Bevölkerung zu in-

formieren, wie sie auf Warnungen 

zu reagieren habe. 

 

Minister Beuths Antworten  

Auf die Hinweise aus den Reihen 

der Gremienmitglieder antwortete 

der Innenminister: 

Impfpflicht 

Er sagte zu, die kommunalen Be-

denken zur Abwicklung der ein-

richtungsbezogenen Impfpflicht an 

Staatsminister Klose weiter-

zuleiten mit dem Ziel diese an die 

Bundesebene zu adressieren.  

OZG 

Der Zeitdruck im Bereich OZG sei 

bedauerlich, jedoch sei es notwen-

dig, die vorgegebene Frist 

31.12.2022 zu halten. Auf das, 

was beeinflussbar ist, müsse ma-

ximaler Druck ausgeübt werden.  

Katastrophenschutz 

Im Bereich des Katastrophen-

schutzes habe die Informations-

reihe Bürgermeisterinnen und Bür-

germeister sensibilisiert. Aus der 

gesetzlichen Verantwortung kön-

nten diese nicht entlassen werden. 

Das Land sei jedoch bereit, 

umfassende Unterstützungsange-

bote zu leisten.  

Kommunale Finanzen 

Zum Bereich der kommunalen Fi-

nanzen bestünde derzeit eine 

komfortable Ausgangsposition, 

wobei bestehende Risiken un-

bestritten vorhanden sind. 

Durch Klick auf die letzten vier Über-

schriften gelangen Sie zu vertiefendem 

Textmaterial (Seiten 5 bis 8). 

Präsidium, digital 

Freut sich auf die April-Tagung in        

Darmstadt: OB Jochen Partsch 

 

Klimaausschuss  

Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Verkehr hatten 
vorgeschlagen, ihren Ausschuss künftig zu bezeichnen als 

Ausschuss für Klima, Umwelt und Verkehr,                            
kurz „Klimaausschuss“.  

Präsidium und Hauptausschuss sind diesem Vorschlag in ihrer 
Konferenz am 27.1.2022 gefolgt.  

Begründung: Die Themen Klimaschutz und Klimawandelanpas-
sung gewinnen in letzter Zeit eine überragende Bedeutung und 
werden die Kommunen zukünftig noch stärker beschäftigen als 
bisher.  

Bild: Hessischer Städtetag 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-brigitte-baum/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/


 

 4 

Hessischer Städtetag  Informationen 1 - 2 /2022 

(Pf) Präsidium und Hauptaus-

schuss des Hessischen Städte-

tages haben sich am 27.1.2022 in 

Darmstadt erneut mit dem 

Onlinezugangsgesetz und dessen 

Umsetzung beschäftigt. Unter 

anderem bekräftigten und 

erweiterten die Gremien einige der 

bereits im Rahmen der Sitzung am 

30.9.2021 gefassten Beschlüsse.  

 

Nachnutzung kommunaler EfA-
Leistungen 

Nach wie vor fehlen leider In-

formationen des Landes darüber, 

wie die technische und finanzielle 

Nachnutzung der kommunalen 

EfA-Leistungen in Hessen tech-

nisch und finanziell aussehen soll. 

Eine engere Einbindung in den 

Entscheidungsprozess wäre nach 

wie vor wünschenswert.  

Hinter der Abkürzung EfA steckt 

das Motto "Einer für Alle". Das 

bedeutet konkret, dass die in ei-

nem Bundesland entwickelten 

Leistungen anschließend auch 

anderen Ländern und Kommunen 

zur Verfügung stehen. Diese 

sollen den Dienst dann „nach-

nutzen“ können. Dahinter steht 

der Gedanke, dass Länder und 

Kommunen nicht jedes digitale 

Verwaltungsangebot eigenständig 

neu entwickeln müssen, sondern 

sich abstimmen und die Arbeit 

aufteilen. Das spart  Zeit, Res-

sourcen und Kosten.   

 

Finanzierung des Betriebs, 
des Supports und der Pflege 

Es stehen noch Gespräche zwi-

schen Landesregierung und  

Kommunalen Spitzenverbänden 

aus. Die Beteiligten wollen die 

Vereinbarungen erweitern, um 

damit die weitere Finanzierung 

des Betriebs, des Support sowie 

der Pflege der kommunalen OZG

-Leistungen zu klären. Für die in 

den „Digitalisierungsfabriken“ er-

stellten Leistungen bedarf es ei-

ner Regelung für die Zeit ab 

2024. Für die EfA-Leistungen be-

nötigt man Abmachungen  spä-

testens ein Jahr nach Inbe-

triebnahme.  

Präsidium und Hauptausschuss 

betonten erneut die Bedeutung 

von rechtzeitiger Planungs-

sicherheit für die Kommunen, um 

das gemeinsame Ziel der Um-

setzung des OZG für alle Be-

teiligten zumutbar und  nachhaltig 

realisieren zu können.  

 

 

 

 

 

 

Entscheidungsfindung bitte 
im ursprünglichen Rahmen 

Einen wichtigen Block der ver-

schiedenen Beschlusspunkte bil-

dete die Thematik der „Entschei-

dungszuständigkeiten“ bei der 

Umsetzung des OZG betreffend 

kommunaler Leistungen. 

Im September 2019 hatten die  

kommunalen Spitzenverbände mit 

dem Land die „Umset-

zungsvereinbarung OZG Hessen 

Kommunal“ geschlossen. Sie be-

inhaltete u.a. auch einen  durch-

dachten Organisationsaufbau. 

Das Beschlussgremium OZG-

Kommunal sollte die Rolle einer 

strategischen Steuerungsebene 

übernehmen. Es sollte sich u.a. 

mit allen übergreifenden Angele-

genheiten befassen, die für die 

Umsetzung des OZG auf kom-

munaler Ebene in Hessen von Be-

deutung sind. Stimmberechtigt in 

dem Gremium sind sowohl die 

drei kommunalen Spitzen-

verbände als auch das Hessische 

Innenministerium sowie das 

Hessische Digitalisierungsministe-

rium. 

Leider hat sich von diesem Grund-

gedanken abweichend in ver-

schiedenen Punkten eine andere 

Praxis eingeschlichen. Bei  Ent-

scheidungen über die „De-

priorisierung“ kommunaler 

Leistungen, die Nutzung von EfA-

Leistungen, die Beauftragung von 

Fachverfahrensherstellern und die 

Zeitplanung oder Fristsetzung der 

OZG-Umsetzung im Allgemeinen 

wächst der Eindruck, dass die 

Landesregierung von ihrer  Zu-

ständigkeit ausgeht.  

Sie überschreitet damit zu Lasten 

der an der Umsetzungsverein-

barung beteiligten Kommunen den 

ursprünglich vereinbarten Rah-

men.  

Um solchen etwaigen Missver-

ständnissen entgegenzuwirken, 

haben Präsidium und Haupt-

ausschuss in der Sitzung am 

27.1.2022 entsprechende Be-

schlüsse gefasst, um das zu-

ständige Steuerungsgremium sei-

ner in der Umsetzungsverein-

barung zugeschriebenen Rolle 

entsprechend wieder mehr in den 

Fokus zu rücken und die Landes-

regierung in den genannten Punk-

ten nicht mehr mit den genannten 

Entscheidungen allein zu lassen. 

Onlinezugangsgesetz - Stärkere Einbindung der      
kommunalen Seite erforderlich  

 

Präsidium, digital 

Bild: scusi,  

fotolia.com 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/tanja-charlotte-pflug/
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(JD) Präsidium und Hauptaus-

schuss haben es als günstige 

Gelegenheit erachtet, in ihrer 

Konferenz vom 27.1.2022 mit 

ihrem Gast Innenminister Beuth 

persönlich über die Besonder-

heiten der kommunalen Finanz-

aufsicht zu sprechen.  

 

Finanzplanungserlass zu 

optimistisch 

Der Innenminister muss bekannt-

lich die kommunale Finanzlage 

stets realistisch einschätzen. Sie 

aktuell für besonders schlecht zu 

erachten, ist sicherlich trotz der 

schwierigen Entwicklung während 

Corona verfehlt. Pauschal anzu-

nehmen, die Finanzlage der hessi-

schen Städte sei gut, wäre aber 

ebenfalls eine unzutreffende Ana-

lyse, weil für die Zukunft ab dem 

Jahr 2022 dunkle Wolken heran-

ziehen. Zwar ist der gegenwärtige 

Finanzstatus besser als man ange-

sichts der Pandemie erwarten 

konnte. „Besser ist aber noch nicht 

gut.“ Die in naher Zukunft lauern-

den Risiken für die kommunalen  

 

Finanzen haben nicht die Hessi-

schen Städte verursacht. 

 

Kommunaldatenbank gemein-

sam optimieren 

Die vom Innenministerium einge-

führte Kommunaldatenbank bewer-

ten Präsidium und Hauptaus-

schuss als  Basis für eine gedeihli-

che gemeinsame Kommunikation 

über die Fortentwicklung der Kom-

munalfinanzen, nicht aber als 

Instrument enger Vorgaben für den 

Haushaltsvollzug in den Städten. 

Die Städtetags-Mitglieder stehen 

bereit, diese Datenbank in der 

technischen Anwendung und im In-

halt gemeinsam mit dem Innenmi-

nisterium zu optimieren. 

 

Hebesätze der Landkreise für 

Kreis- und Schulumlage senken 

Dankbar sind die Städte für die 

Ermahnungen des Innen-

ministeriums in Richtung der Land-

kreise:  

 

 

Diese sollen die Finanzlage der 

Städte berücksichtigen und ange-

sichts hoher Rücklagen die Hebe-

sätze senken statt sie gleichzu-

halten oder trotz der kräftig gestie-

genen Umlagegrundlagen gar zu 

erhöhen.  

Die 21 hessischen Landkreise, ver-

fügen  über Rücklagen und gute Li-

quidität. Der Innenminister, so das 

städtische Anliegen, soll die Land-

kreise daher stärker dazu anhalten, 

die von ihm gesetzten Vorgaben 

auch zu beachten. 

Mit der Kommunaldatenbank stün-

den die richtigen Informationen be-

reit, um die Finanzlage des jeweili-

gen Landkreises mit der Finanz-

lage der umlagepflichtigen Städte 

und Gemeinden zu vergleichen. 

Die Landkreise sollte der Innenmi-

nister verpflichten, jede Entschei-

dung über die Höhe der Hebesätze 

für Kreis- und Schulumlage mit den 

in der Kommunaldatenbank hin-

terlegten Zahlen zu begründen. 

  

Innenminister Beuth sollte sich als Interessenwahrer 

kommunaler Finanzen verstehen 

Präsidium, digital 

 

Seite xx 
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https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(Wk) Das Land ist gefordert, alle 

staatlichen Ebenen für den Katas-

trophenfall fit zu machen und den 

Kommunen neben Informationen 

auch Schulungen, Fortbildungen 

und Übungen anzubieten. So lau-

tet einer der Beschlüsse, die Prä-

sidium und Hauptausschuss des 

Hessischen Städtetags in ihrer 

Sitzung am 27.1.2022 getroffen 

haben. 

Vorausgegangen waren intensive 

Beratungen im Beisein von Staats-

minister Peter Beuth, die von den 

Eindrücken der Hochwasserereig-

nisse 2021 sowie den Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie ge-

prägt waren. Die enge Zusam-

menarbeit mit allen Akteuren im 

Fall einer Katastrophe ist ein subs-

tanzielles Anliegen der hessischen 

Städte. Eine gut informierte, eine 

gut vorbereitete Bevölkerung und 

ein gut aufgestelltes Hilfeleis-

tungssystem sind wichtig – ein 

System, bei dem möglichst ein 

Zahnrädchen perfekt ins andere 

greift.  

Hierzu gilt auf Landesebene das 

Hessische Katastrophenschutz-

konzept aus dem Jahr 2016. Die 

hessischen Städte sind bereit, das 

Land bei der angekündigten Eva-

luation des hessischen Katastro-

phen-schutzkonzeptes zu unter-

stützen und erwarten vom Land ei-

ne zeitnahe Einziehung in den 

Evaluationsprozess.  

Die Überarbeitung des Katastro-

phenschutzkonzepts kann aber 

nur ein Baustein sein, um Land 

und Kommunen auf neue Gefah-

renlagen vorzubereiten, so der 

einhellige Tenor. Gleichzeitig gilt 

es, die im Katastrophenfall betei-

ligten Akteure über die bestehen-

de Rechtslage zu informieren und 

ihnen Leitfäden an die Hand zu 

geben, die sowohl die präventive 

Vorbereitung als auch die Hand-

lungsabläufe im Katastrophenfall 

klar darlegen. Neben einer Infor-

mationsbereitstellung durch das 

Land bedarf es landesseitiger 

Fortbildungen, Trainings und 

Übungen, um auch kleinere Orga-

nisationsstrukturen auf den Ernst-

fall vorzubereiten und diese in den 

vorgeschriebenen vorbereitenden 

und abwehrenden Katastrophen-

schutzmaßnahmen zu schulen.  

 

 

 

Auch haben Präsidium und Haupt-

ausschuss nochmals ihre Unter-

stützung für die Einführung einer 

einheitlichen Stabssoftware zur 

Führungsunterstützung im Ka-

tastrophenschutz bekräftigt. Die 

kreisfreien Städte sind bereit, un-

ter dem vom Land genannten Fi-

nanzierungsrahmen — Land: Be-

schaffungsverfahren und Softwa-

re; kreisfreie Städte: Hardware 

und Schulungen — mitzuwirken 

und erwarten einen zügigen Start 

in das Projekt. 

Land und Kommunen fit machen für den                

Katastrophenfall 

Grafik übernommen                                                                                             

vom Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (BKK):                                                                   

Ganzheitlicher Ansatz des Risiko- und Krisenmanagementzyklus 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-felix-wokittel/
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(JD/Wk) Am 27.1.2022 haben sich 

Präsidium und Hauptausschuss 

mit aktuellen Themen der Gesund-

heitspolitik befasst. 

Gleichbehandlung mit priva-
ten Unikliniken 

Sie fordern aus Landesmitteln 

stammende Investitionsmittel für 

die kommunalen Krankenhäuser. 

Sie verweisen auf das rund eine 

halbe Milliarde Euro starke Bud-

get, das die Landesregierung den 

in privater Hand betriebenen Uni-

versitätskliniken Marburg und Gie-

ßen versprochen hat.  

Seit langem fordert der Hessische 

Städtetag mehr Mittel für Investi-

tionen in den kommunalen Kran-

kenhäusern.  

Daher war es eine Überraschung 

in einem Zeitungs-bericht der FAZ 

vom 17.1.2022 zu lesen, dass die 

Landesregierung und der Private 

Betreiber der Uni-versitätskliniken 

Marburg und Gie-ßen eine 

Absichtserklärung unter-zeichnet 

haben, derzufolge das Land in 

einem Zehnjahreszeitraum rund 

eine halbe Milliarde Euro für die 

Einrichtungen in Gießen und 

Marburg bereitstellen wollen.  

In einer dann vom Präsidenten 

des Landkreistags Schuster mitge-

tragenen Initiative hat Präsident 

Dr. Wingenfeld Ministerin Dorn 

und Staatsminister Klose mit dem 

Ziel angeschrieben die Landesre-

gierung möge analog Finanzmittel 

für die kommunalen Krankenhäu-

ser vorsehen. Die Landesregie-

rung weiß darum, wie dringend die 

kommunalen Häuser Medizintech-

nik und bauliche Investitionen be-

nötigen. 

 

Positiv zur einrichtungsbezo-

genen Impfpflicht, aber deutlich 

besseres Verfahren 

Dem Grunde nach positiv sehen 

Präsidium und Hauptausschuss 

die Einführung der einrichtungsbe-

zogenen Impfpflicht, halten aber 

das dafür auf Bundesebene geän-

derte Impfschutzgesetz für unge-

eignet. Die Gesundheitsämter 

werden das Gesetz nicht um-

setzen können, weil es eine nicht 

zu bewältigende Flut über die Da-

ten von Ungeimpften erzeugen 

und ein rechtlich nicht sicher ein-

zuordnendes Ermessen eröffnet. 

Der Bundesgesetzgeber muss 

daher die Ermessensentschei-

dung aufheben, das Betretungs- 

und Tätigkeitsverbot muss auto-

matisch eintreten.  

In einer ersten Reaktion hat das 

für Gesundheit zuständige Hessi-

sche Ministerium für Gesundheit 

und Integration (HMSI) mitgeteilt, 

dass es das Thema noch weiter 

mit Bund und Ländern abklären 

will.  

Nur vorsorglich weist der Hessi-

sche Städtetag darauf hin, dass 

die zusätzlichen Aufgaben einen 

konnexitätsgerechten Ausgleich 

zur Folge haben müssten. 

Das Psychische-Kranken-Hilfe-

Gesetz überfordert die 

Gesundheitsämter 

Präsidium und Hauptausschuss 

haben daran erinnert, dass das 

aus dem Psychisch-Kranken-Hilfe-

Gesetz stammende Problem einer 

Überlastung der örtlichen Gesund-

heitsämter ungelöst steht und for-

dern eine Übertragung der Auf-

gabe auf das künftige Landesge-

sundheitsamt.  

Klare Position auch für die 

Interimsphase: Das 

Gesundheitsministerium oder das 

Regierungspräsidium Darmstadt 

soll die Aufgabe übernehmen.  

Kommunale Krankenhäuser gleichbehandeln 

mit privaten Unikliniken! 

Das Klinikum Fulda als Beispiel: 

Die kommunalen Krankenhäuser brauchen dringend originäres Landesgeld,  

um Bau-Investitionen und moderne Medizintechnik zu finanzieren.  

Bild: Stadt Fulda 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-felix-wokittel/
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Gesundheitsämter sollen ihre Aufgaben behalten 

Präsidium, digital 

(JD) Präsidium und Hauptaus-

schuss haben sich in ihrer Konfe-

renz vom 27.1.2022 differenziert 

zur Absicht von Gesundheits-

minister Klose geäußert. Der Mi-

nister will bekanntlich ein Landes-

amt für Gesundheit als neue 

Behörde einrichten. 

Klare Botschaft des Hessischen 

Städtetages: Die Landesregierung 

darf nicht Aufgaben hochzonen, die 

heute bei den Gesundheitsämtern 

angesiedelt sind. Insgesamt zeigt 

sich der Verband zur neuen Idee 

vorsichtig, aber offen und konstruk-

tiv. 

Beschluss vom 27.1.2022: 

Der Hessische Städtetag  

 wird sich positiv an dem Prozess 

zur Einrichtung eines Hessi-

schen Landesamtes für Gesund-

heit beteiligen. 

 befürwortet eine Landesmittel-

behörde mit Scharnierfunktion 

zwischen kommunalen Behörden 

und Gesundheitsämtern, die auf 

Landesebene bestehende Struk-

turen in Gesundheitsfragen zu-

sammenführt, landeseinheitliche 

Vorgaben und wichtige Hinwei-

se erarbeitet. Sie soll als Dienst-

leister für die städtischen 

Gesundheitsämter fungieren. Ei-

ner ihrer ersten Aufgaben sollte 

es sein, die Einführung einer ge-

meinsamen Software für die Ge-

sundheitsämter zu koordinieren. 

 fordert eine dauerhafte Beteili-

gung der Städte zur Entschei-

dungsfindung und Informations-

vermittlung des Landesamtes. 

 erwartet eine institutionalisierte 

Beteiligung am Entscheidungs-

findungsprozess zum Beispiel 

mit einem Lenkungsausschuss 

unter Beteiligung der KoSpV-

Spitzen und einer Fachebene 

unter Beteiligung der kommuna-

len Geschäftsstellen. Eine Einla-

dung an die Geschäftsführer der 

kommunalen Spitzenverbände in 

das Zukunftssymposium genügt 

dem nicht.  

 würde ein Hochzonen derzeit bei 

den städtischen Gesundheits-

ämtern angesiedelter Aufgaben 

ablehnen. 

Gesundheitsminister Klose hatte 

Mitte Januar 2022 davon unter-

richtet, dass die Hessische Landes-

regierung plant, ein Landesamt für 

Gesundheit einzurichten. 

Der Prozess habe bereits begon-

nen. Er stehe im Zusammenhang 

mit dem Pakt für den ÖGD. Wie er 

die kommunalen Spitzenverbände 

an dem Prozess weiter beteiligen 

wird, etwa mittels eines Lenkungs-

ausschusses, sei noch zu klären. 

Zunächst hat die Landesregierung 

eine interministerielle Arbeitsgrup-

pe gegründet, genannt „Zukunfts-

symposion“.Sie steht unter Feder-

führung des Klose-Ministeriums 

(HMSI). Beteiligt sind das Finanz- 

und das Innenministerium. 

 

Ziel der neuen Dienststelle sei die 

Bündelung bisher schon auf 

Landesebene angesiedelter Behör-

den, etwa des Hessischen Landes-

prüfungs- und Untersuchungsam-

tes im Gesundheitswesen 

(HLPUG). Der Minister will beste-

hende Strukturen zusammenfüh-

ren. 

Die neue Behörde soll eine Schar-

nierfunktion zwischen den kom-

munalen Gesundheitsämtern und 

der Landesebene übernehmen.  

Ziel der Behörde sei die Bünde-

lung. Sie solle wichtige Hinweise 

und Vorgaben erarbeiten. 

Trotzdem solle ihre Struktur dezen-

tral bleiben. Der Minister will „keine 

neue große Behörde auf der grü-

nen Wiese“. 

Der Zeitplan des Ministers ist ehr-

geizig. Die formale Einrichtung 

plant er schon für Anfang 2023 mit 

einem Einrichtungsgesetz. Mit Auf-

gaben  will er die neuen Strukturen 

sukzessive ausfüllen. und diese 

entsprechend überleiten. 

https://soziales.hessen.de/Presse/

Hessen-errichtet-Landesamt-fuer-

Gesundheit 

Ehrgeiziger Minister: Kai Klose will bis Anfang 2023 ein Landesamt für Gesundheit.  

Bild: Kai Klose 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
https://soziales.hessen.de/Presse/Hessen-errichtet-Landesamt-fuer-Gesundheit
https://soziales.hessen.de/Presse/Hessen-errichtet-Landesamt-fuer-Gesundheit
https://soziales.hessen.de/Presse/Hessen-errichtet-Landesamt-fuer-Gesundheit
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Pressekonferenz zum Jahresstart: Ausbau der 

Ganztagsbetreuung rückte in den Mittelpunkt 

Präsidium, digital 

(Hm/JD) Präsident Dr. Heiko Win-

genfeld, der Fuldaer Oberbürger-

meister, sprach zu Beginn der 

Pressekonferenz  von einer Tradi-

tion: Zum dritten Mal lud kurz nach 

Jahresstart der Hessische Städte-

tag die Vertreterinnen und Vertreter 

der Landespressekonferenz zu 

wichtigen aktuellen Themen. 

Für den 7.1.2022 hatten die Ver-

antwortlichen des Hessischen 

Städtetages einen Strauß wichtiger 

Inhalte aufbereitet: die aktuelle Co-

rona-Lage, die Vorsorge im Brand- 

und Katastrophenschutz, die risiko-

behaftete Lage der Kommu-

nalfinanzen und die Situation der 

Kinderbetreuung mit besonderem 

Blick auf den Bedarf an Fachkräf-

ten und die bevorstehende Ga-

rantie eines Betreuungsplatz im 

Ganztag für alle Kinder im Grund-

schulalter. Es war nicht überra-

schend, dass die Ganztagsbetreu-

ung für die Kinder im Grund-

schulalter in den Mittelpunkt des 

Medieninteresses rückte. 

 

Ganztagsbetreuung: Ausbau 

rückt in den Mittelpunkt 

Der Hessische Städtetag hat Bund 

und Länder erneut aufgefordert, 

den Städten und Gemeinden die 

zur Umsetzung des Rechtsan-

spruchs auf Ganztagsbetreuung im 

Achten Buch Sozialgesetzbuch not-

wendigen finanziellen Ressourcen 

umfassend zur Verfügung zu stel-

len. 

Stellt der Bund die benötigten fi-

nanziellen Ressourcen, vor allem 

für die Betriebskosten, nicht bereit, 

muss das Land den Bedarf 

ausgleichen.  

Der Bund beteiligt sich zwar nach 

wie vor mit bis zu 3,5 Mrd. Euro an 

den Investitionskosten. 

Der Kofinanzierungsanteil der Län-

der bei den Investitionskos-

ten wurde aber von bislang 50 Pro-

zent auf  30 Prozent gesenkt.  

Bezüglich der laufenden Betriebs-

kosten erwartete man beim Jahres-

start, die von 2026 bis 2030 auf-

wachsende Umsatzsteuer-Um- 

 

verteilung werde zugunsten der 

Länder gegenüber dem Gesetzes-

beschluss des Bundestags er-

höht, ab 2030 mit 1,3 Mrd. Euro 

anstatt 960 Mio. Euro. Das reicht 

aber bei weitem nicht aus. Eine 

prozentuale Festlegung der ge-

meinsamen Finanzierung (50:50) 

hatte der Bund ebenso wie eine 

Dynamisierung abgelehnt. 

Der Ausbau der Kinderbetreuung 

fordert nicht nur außergewöhnliche 

finanzielle Anstrengungen. 

Zentrales Problem wird es sein, 

den außergewöhnlichen steigen-

den Bedarf an Fachkräften zu ge-

währleisten. 

Corona, Katastrophenschutz und 

kommunale Finanzen  

Breiten Raum nahmen auch die 

Themen Corona, Neuordnung des 

Katastrophenschutzes und die Risi-

ken der kommunalen Finanzen ein. 

Da Präsidium und Hauptausschuss 

diese Themen am 27.1.2022 ak-

tuell aufgearbeitet haben, ver-

weisen wir auf die entsprechende 

Darstellung in diesem Heft             

(siehe Seiten 2 - 8).  

Bei der Pressekonferenz zum neuen Jahr im Januar 2022 nur digital, auf dem Foto 

aus dem September 2021 noch „physisch“ nebeneinander:  (v.l.n.r.)                             

Präsident OB Dr. Heiko Wingenfeld, Erster Vizepräsident OB Christian Geselle und 

Vizepräsident EStR Michael Schüssler.  

Bild: Hessischer Städtetag 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/michael-hofmeister/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-juergen-dieter/
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(Gi) Wie berichtet (Informationen 

Ausgabe 12/2021), hatte das Prä-

sidium in seiner Digitalkonferenz 

vom 2.12.2021 beschlossen, das 

Land aufzufordern, eine eindeuti-

ge Festlegung zur Anwendung der 

3G oder 2G Regelung bei der 

Durchführung von Sitzungen kom-

munaler Organe zu treffen. 

Das Hessische Ministerium des In-

neren und für Sport hatte bis dahin 

die Ansicht vertreten, dass das 

Hausrecht des Stadtverordneten-

vorstehers als Ermächtigungs-

grundlage genüge, den Mandats-

träger bei der Ausübung seiner 

Rechte zu beschränken. Dazu hat-

te das Ministerium insbesondere 

auf die Rechtsprechung in Nord-

rhein-Westfalen verwiesen. 

Zwar hatte am 30.9.2021 das 

OVG Nordrhein-Westfalen ent-

schieden (Az.: 15 B 1529/21), 

dass die Anwendung der 3G-Re-

gel für kommunale Mandatsträger 

rechtlich unbedenklich sei. Aller-

dings wurde in Nordrhein-West-

falen diese Einschränkung des 

freien Mandats auch in der Co-

ronavirus-Schutzverordnung des 

Landes geregelt. Eine entspre-

chende Regelung fehlte in Hes-

sen. 

Der Hessische Minister des Innern 

und für Sport, Peter Beuth, hat auf 

diesen Hinweis des Hessischen 

Städtetags schnellstmöglich und 

unbürokratisch reagiert. Bereits 

mit der nächsten Änderung der 

Coronavirus-Schutzverordnung 

am 16.12.2021 wurde der Passus 

„Bei Sitzungen der Gemeinde-

vertretung entscheidet die oder 

der Vorsitzende im Rahmen ihrer 

oder seiner Befugnisse nach § 58 

Abs. 4 der Hessischen Gemein-

deordnung über das Erfordernis 

eines Negativnachweises nach § 3 

der anwesenden Personen.“ in 

§ 16 der Corona-Schutzverord-

nung aufgenommen. 

In der Begründung dazu wird klar-

gestellt, „dass der kommunale 

„Parlamentsvorsteher“ im Rahmen 

seiner Befugnisse nach § 58 

Abs. 4 HGO befugt ist, von allen  

 

Teilnehmern, auch von den Man-

datsträgern selbst, einen Impf-, 

Genesenen- oder (negativen) 

Testnachweis zu verlangen. Die 

Klarstellung erfasst sämtliche 

Hilfsorgane der Gemeindevertre-

tung, für deren Sitzungsdurchfüh-

rung auf § 58 Abs. 4 HGO 

verwiesen wird (vgl. § 62 Abs. 5 

HGO zu den Ausschüssen, § 82 

Abs. 6 HGO zu den Ortsbeiräten 

und § 87 Abs. 3 Satz 2 HGO zum 

Ausländerbeirat). Gleiches gilt 

auch für kommunale Gremien, die 

nicht in der HGO geregelt sind 

(vgl. z.B. § 32 HKO zu den Kreis-

tagen, Buchst. b)." 

3G-Regel auch für kommunale Gremien 

- Schnelle Reaktion des Innenministers 

Innenminister Peter Beuth                     

Hessischer Minister                                          

des Innern und für Sport 
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https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/stephan-gieseler/
https://www.hess-staedtetag.de/mitgliederbereich/informationen/
https://www.hess-staedtetag.de/mitgliederbereich/informationen/
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(Gi) Mit dem Argument, ein grö-

ßeres Maß der Partizipation junger 

Menschen bei der politischen 

Willensbildung zu erreichen, wird 

im Hessischen Landtag die Re-

duktion des Wahlalters auf 16 Jah-

re bei Kommunalwahlen de-

battiert. 

Sofern die Chancen von Ju-

gendlichen, Politik mitzugestalten 

und aktiv an politischen Ent-

scheidungen mitzuwirken, tatsäch-

lich unzureichend sind, sollte dies 

für alle politischen Ebene besser 

werden. Es erschließt sich des-

halb nicht, warum nur Veränderun-

gen auf der kommunalen Ebene 

erforderlich sein sollen. Dort be-

steht bereits der breiteste Zugang 

an Mitwirkung an der politischen 

Willensbildung für Bürgerinnen 

und Bürger und auch für Jugend-

liche. Um das mit dem Ge-

setzesvorhaben angestrebte Ziel 

zu erreichen, sind stattdessen 

Konzepte zu entwickeln, wie junge 

Menschen erfolgreicher in politi-

sche Entscheidungen aller staatli-

cher Ebenen einbezogen werden 

können. 

Das kommunale Wahlrecht bietet 

sich nicht für Experimente an. Es 

unterliegt den gleichen verfas-

sungsrechtlichen Maßgaben wie 

Landtags- und Bundestagswahlen. 

Es erschließt sich nicht, warum 

das Wahlvolk bei einer Kommunal-

wahl ein anderes sein soll, wie bei 

der Landtagswahl oder Bundes-

tagswahl. Sofern lediglich auf der 

kommunalen Ebene beschränkt 

Geschäftsfähige das Wahlrecht er-

halten sollen, wird implizit unter-

stellt, dass es einer geringeren 

menschlichen Reife bedarf Bür-

germeister und Bürgermeisterin-

nen oder Gemeindevertreter und 

Gemeindevertreterinnen zu wäh-

len als Landtagsabgeordnete oder 

Bundestagsabgeordnete. Diesen 

Eindruck sollte der Hessische 

Landtag keinesfalls erwecken. 

Die grundsätzliche Frage, ob 16-

Jährige, die im zivilrechtlichen Sin-

ne nur bedingt geschäftsfähig 

sind, schon vollumfänglich wahlfä-

hig sind, kann unterschiedlich be-

antwortet werden. Jedoch wenn 

dies positiv beantwortet werden 

sollte, muss dies für alle Wahlen 

gleichermaßen gelten, auch wenn 

dies Änderungen des Verfas-

sungsrechts zur Konsequenz hat. 

Auch sollte der Landtag beden-

ken, dass die Erhöhung der Zahl 

der Wahlberechtigten bei den 

Kommunalwahlen zu einer ablauf-

organisatorischen Mehrarbeit in 

unterschiedlichen Bereichen der 

Vorbereitung und Durchführung 

der Wahlen und auch zu finanziel-

len Mehraufwendungen der Kom-

munen führen würden, die vom 

Land auszugleichen wären. 

Kommunales Wahlrecht für 16-Jährige 

©Bild: Rawpixel.com; shutterstock 

©Bild: Lisa-S , shutterstock 
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(Oe) Mit der neuen Rahmenver-

einbarung des Hessischen Innen-

ministeriums vom 7.12.2021 wer-

den interkommunale Kooperatio-

nen von der Landesregierung wei-

terhin bis 1.12.2026 finanziell ge-

fördert. Im Rahmen einer im Vor-

feld durchgeführten Umfrage zeig-

ten unsere Mitglieder eine große 

Zufriedenheit mit der bisherigen 

Förderpraxis der Interkommunalen 

Zusammenarbeit (IKZ). 

Kommunen stehen vor Herausfor-

derungen und Aufgaben, die mit 

interkommunaler Zusammenarbeit 

zu personellen und finanziellen 

Synergieeffekten führen. Durch 

Kooperationen können sie ihre 

Verwaltungsarbeit weiter bündeln 

und damit effizienter gestalten. Mit 

der Fortführung des IKZ-Pro-

gramms schafft das Land weiter-

hin Anreize für die Zusammen-

arbeit.  

2004 wurde die erste Rahmenver-

einbarung in enger Abstimmung 

mit den kommunalen Spitzenver-

bänden ins Leben gerufen. Die 

Hessische Landesregierung hat 

seitdem das Förderprogramm 

deutlich erweitert. Die Zahl der be-

willigten Kooperationen sowie das 

Fördervolumen sind seit 2008 – 

der ersten Änderung des Förder-

programms – deutlich angestie-

gen. Über 400 Kooperationen sind 

mit mehr als 27 Millionen Euro ge-

fördert worden. Allein im Jahr 

2021 konnten bis Ende November 

41 Kooperationen mit rund 3 

Millionen Euro unterstützt werden. 

 

Wachsende Bedeutung von 

Digitalisierungsprojekten 

Die Art und Form der IKZ-Koope-

rationen betreffen seit jeher die 

verschiedensten Bereiche kommu-

naler Aufgabenbereiche und ha-

ben meist Vorbildcharakter für an-

dere Kommunen in Hessen. So 

kooperieren immer mehr Kommu-

nen bei der Beschaffung und War-

tung von Feuerwehrtechnik, halten 

gemeinsame Verwaltungs- und 

Ordnungsbehördenbezirke vor 

oder arbeiten beispielsweise bei 

der Abfallentsorgung oder in der 

Finanz- und Bauverwaltung erfolg-

reich zusammen. 

Neue Anforderungen an die Kom-

munen haben zu einer verstärkten 

interkommunalen Zusammenar-

beit in Aufgabenbereichen geführt, 

die bisher noch nicht oder nur 

wenig mit der Rahmenvereinba-

rung gefördert wurden. 

Förderfähig sind nun z.B. auch 

Präventionsmaßnahmen zur Inne-

ren Sicherheit, beispielsweise als 

KOMPASSregion, oder die kom-

munale Wirtschaftsförderung.   

 

Besonders der Aufgabenbereich 

Digitalisierung hat eine wachsen-

de Bedeutung für die Zusammen-

arbeit, so dass hier beispielsweise 

auch die Einstellung eines ge-

meinsamen IT-Spezialisten für 

kleinere Kommunen gefördert wer-

den kann.  

Die demografische Entwicklung 

macht für die Versorgung des 

ländlichen Raums mit Hausärzten 

neue Lösungen erforderlich. 

Hierfür wird auch die Bildung von 

medizinischen Versorgungszent-

ren im kommunalen Verbund un-

terstützt. 

 

Beteiligungen von Landkreisen 

im Fokus 

Künftig sollen kreisweite Koopera-

tionen unter Beteiligung der Land-

kreise stärker gefördert werden 

können. Kreisweite Kooperatio-

nen, an denen sich die überwie-

gende Zahl der kreisangehörigen 

Gemeinden beteiligt, sollen eine 

über die Regelzuwendung von 

100.000 Euro hinausgehende För-

derung erhalten. Damit wird der in 

der Regel umfangreiche Sach- 

und Personalaufwand von Koope-

rationen mit einer Vielzahl von Ge-

meinden berücksichtigt.  

Der Text der IKZ Rahmenverein-

barung ist auf der Internetseite 

des Hessischen Innenministe-

riums veröffentlicht. Ein Antrag ist 

nur noch auf dem elektronischen 

Dienstweg an das Innenministe-

rium möglich. 

Zudem berät das Kommunale Be-

ratungszentrum die hessischen 

Kommunen zu allen strategischen 

und inhaltlichen Fragen rund um 

die interkommunale Zusammen-

arbeit, Näheres unter www.ikz-

hessen.de. 

Förderung der interkommunalen Arbeit wird         

fortgesetzt 

Bild: Coloures pic, fotolia.com 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/anita-oegel/
http://www.ikz-hessen.de/
http://www.ikz-hessen.de/
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(Sw) Der Hessische Städtetag ko-

operiert seit 2018 mit der Hoch-

schule RheinMain im Bereich 

„Smart Mobility“. Gemeinsam mit 

Partnern aus Politik und Verwal-

tung entwickelt die Hochschule für 

angewandte Wissenschaften mit 

Standorten in Wiesbaden und 

Rüsselsheim im Rahmen ihres 

vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung (BMBF) ge-

förderten Projekts „IMPACT 

RheinMain“ unter anderem Kon-

zepte für urbane und regionale Mo-

bilität sowie für die Vernetzung ver-

schiedener Verkehrsträger. 

Dabei initiiert und organisiert der 

Städtetag die Zusammenarbeit des 

Forschungsteams um Prof. Dr. 

Volker Blees mit den Verkehrsde-

zernenten und Verkehrsämtern der 

Mitgliedstädte.  

Zentrale Bausteine des Trans-

ferprojekts sind regelmäßige Vor-

trags- und Diskussionsver-

anstaltungen der Reihe „Mobilität 

im Wandel“ für die interessierte 

Öffentlichkeit, Informationsver-

mittlung und Kompetenzentwick-

lung für kommunale Akteure mit 

dem Format „Kommunalpolitische 

Seminare: Zukunft der Mobilität“ 

sowie die niedrigschwellige Unter-

stützung und Erstberatung von 

Kommunen zu Fragen zukunfts-

gerechter Mobilität. 

Zur Verstetigung dieser erfolgrei-

chen Kooperation hat der Städte-

tag nun einen „Letter of Intent“ mit 

der Hochschule unterzeichnet. Die 

Partner haben darin vereinbart, 

Aufbau und Weiterentwicklung von 

Informations-, Kompetenzentwick-

lungs- und Austauschformaten im 

Bereich Verkehr und Mobilität zu 

forcieren. Vorgesehen ist ein steti-

ger Austausch zu Innovationen, 

Herausforderungen und Lösungs-

ansätzen im Bereich Verkehr und 

Mobilität.  

Die Vereinbarung knüpft an die 

„Resolution für die Verkehrswende 

in Hessen 2031 — nachhaltig um-

weltfreundliche Mobilität im urba-

nen Raum“ an. 

Die Mitgliederversammlung des 

Städtetags hatte die Resolution im 

September 2021 verabschiedet.  

Neben dem Ausbau des ÖPNV, 

des Rad- und des Fußverkehrs 

geht es auch darum, die Mobilität 

in der Stadt als integriertes System 

zu betrachten, „Smart Mobility“ 

auszubauen und kommunale Ent-

scheidungskompetenzen zu er-

weitern.   

Zusammenarbeit mit der Hochschule RheinMain im 

Bereich Verkehr und Mobilität wird verstetigt  

Prof. Dr.-Ing. Volker Blees 

Bild: Christoph Rau, AKH 

Bild: robu s, fotolia.com 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/sandra-schweitzer/
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Dieser Artikel bietet Ihnen eine 

kurze Übersicht über die nächsten 

anstehenden  Fortbildungen, in 

denen Stand Redaktionsschluss 

noch freie Plätze verfügbar sind. 

Genauere Informationen zu denen 

Veranstaltungen finden Sie im 

öffentlich zugänglichen Bereich 

unserer Internetseite unter  

https://www.hess-staedtetag.de/

der-verband/fortbildung/. 

Bei Fragen ist Ihre Ansprechpart-

nerin in der Geschäftsstelle Frau 

Hörr, Tel. 0611-1702-34, E-Mail 

hoerr@hess-staedtetag.de.  

 

Stil und Stimme 

Zielgruppe: Verwaltungsleitung, 

Führungskräfte und MitarbeiterIn-

nen, die in der Öffentlichkeit auf-

treten und/oder sicherer auftreten 

möchten 

Leitung: Heidemarie Müller, lang-

jährige Protokollchefin in der saar-

ländischen Staatskanzlei, und Bet-

tina Koch, Theatertherapeutin, 

Schauspielerin u. Sprechtrainerin 

Termin: 26.4.2022, 10.00 – 17.00 h 

Ort: Hotel Amadeus Frankfurt a.M. 

Anmeldeschluss: 15. März 2022 

Tagungsgebühr:  

€ 230,- für Mitglieder /  

€ 300,- für Nichtmitglieder 

Hotelkosten: Bei Anreise am Vor-

abend € 79,- für Übernachtung/

Frühstück im EZ  

 

DSGVO und HDSIG – eine Her-

ausforderung für die Kommu-

nalverwaltungen 

Zielgruppe: Verwaltungsleitung, 

Führungskräfte und MitarbeiterIn-

nen 

 

Leitung: Leif-Erik 

Holtz, Leiter Daten-

schutz und IT-

Sicherheit der Stadt 

Frankfurt am Main 

Termin: 

8.4.2022,10.00 – 

17.00 h 

Ort: Hotel Amadeus 

Frankfurt am Main 

Anmeldeschluss: 

15. März 2022 

Tagungsgebühr:  

€ 190,- für Mitglieder /  

€ 240,- für Nichtmitglieder  

 

Das Hessische Vergabe- und 

Tariftreuegesetz (HVTG)  

Zielgruppe: Führungskräfte und 

MitarbeiterInnen in der Beschaf-

fung 

Leitung: Dipl.-Ök. Jörg Brinkmann, 

Auftragsberatungszentrum UB 

Brinkmann GbR 

Termin: 13. Mai 2022 

Ort: Hotel Amadeus Frankfurt a.M. 

Anmeldeschluss: 1. April 2022 

Tagungsgebühr:  

€ 240,- für Mitglieder /  

€ 320,- für Nichtmitglieder 

Hotelkosten: Bei Anreise am Vor-

abend € 79,- für Übernachtung/

Frühstück im EZ   

 

Die Spielapparatesteuer in der 

kommunalen Praxis 

Zielgruppe: Führungskräfte und 

MitarbeiterInnen in Kämmerei und 

Steueramt  

Leitung: Dr. Ben Michael Risch, 

Referatsleiter im Hessischen So-

zialministerium, Lehrbeauftrag- 

ter an der Hochschule für Polizei 

und Verwaltung 

Termin: 8.6.2022, 10.00 – 17.00 h 

Ort: Hotel Amadeus Frankfurt a.M. 

Anmeldeschluss: 25. April 2022 

Tagungsgebühr: € 210,- für Mit-

glieder / € 270,- für Nichtmitglieder 

Hotelkosten: Bei Anreise am Vor-

abend € 79,- für Übernachtung/

Frühstück im EZ   

 

Professionelle Bewerbergesprä-

che vorbereiten und durchfüh-

ren 

Zielgruppe: Führungskräfte und 

MitarbeiterInnen 

Leitung: Dipl.-Betriebsw. Stepha-

nie Schützen, geprüfte Mental-

Trainerin 

Termin: 13. bis 14. Juni 2022 

Ort: Hotel Sonneck, Knüllwald 

Anmeldeschluss: 30. April 2022 

Tagungsgebühr:  

€ 320,- für Mitglieder /  

€ 420,- für Nichtmitglieder 

Hotelkosten:  

€ 206,50 bei Übernachtung vor 

Ort / € 109,- bei täglicher Anreise  

Seminare Hessischer Städtetag 

Bild: mapoli-foto, fotolia.com 

https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/fortbildung/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/fortbildung/
mailto:hoerr@hess-staedtetag.de
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Zu den Autor*innen dieser Ausgabe: 

GF Direktor Jürgen Dieter: 

Präsidium und Hauptausschuss, 

Finanzen, Gesundheit 

Direktor Stephan Gieseler: 

Gremien, Wahlrecht 

 

Referatsleiterin Anita Oegel: 

Interkommunale              

Zusammenarbeit 

Referatsleiter Michael Hofmeister: 

Präsidium und Hauptausschuss Referatsleiterin Sandra Schweitzer: 

Verkehr und Mobilität 

Referatsleiter Dr. Felix Wokittel: 

Katastrophenschutz , 

Gesundheit 

Referatsleiterin Tanja Pflug: 

Onlinezugangsgesetz 

Referatsleiterin Dr. Brigitte Baum: 

Präsidium und Hauptausschuss 
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https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-felix-wokittel/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/tanja-charlotte-pflug/
https://www.hess-staedtetag.de/der-verband/geschaeftsstelle/team/dr-brigitte-baum/
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